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30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Ringstraße, Seekarstraße und
Panoramastraße in Obertauern.

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Ortsgemeinde Untertauern vom 12. 11. 2009
erlässt die Ortsgemeinde Untertauern gemäß 5 43 Abs. 1 lit. b, Ziff .1,in Verbindung mit 5 94 d,Ziff .4 der
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159/1960 i. d. g. F., nachstehende

Verordnung

l. Lenkervon Fahrzeugen im Sinne des 5 2 Abs. L. Ziff.19, SIVO 1960, dürfen ihr Fahrzeug entlang
der Ringstraße, der Seekarstraße und der Panoramastraße in beiden Fahrtrichtungen nur mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h lenken.
ll. Diese Verordnung ist durch die Aufstellung folgender Straßenverkehrszeichen kundzumachen:
Das Verbotszeichen gemäß 5 52Ziff .It lit. a, StVO L960,,Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h" und
nach 5 52Ziff .11- lit. b SIVO 1960,,Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung" sind an nachfolgend
angeführten Punkten aufzustellen:
1. An der Einfahrt B 99 - Römerstraße in die Ringstraße vor dem Hotel Snowwhite am rechten
Fahrbahnrand.
2. An der Ausfahrt der Ringstraße auf die B 99 - Römerstraße vor dem Hotel Snowwhite am
rechten Fahrbahnrand.
3. An der Kreuzung im Bereich Hotel Südtirol in Richtung Sportzentrum am rechten Fahrbahnrand
der Ringstraße.
4. An der Kreuzung im Bereich Haus Gressel in Richtung Sportzentrum am rechten Fahrbahnrand.
5. Auf Höhe des Wasserhochbehälters in Richtung Hotel Südtirol am rechten Fahrbahnrand der
Panoramastraße.
6. Entlang der Straße in Richtung Hotel Snowwhite gegenüber der OFAG-Garage und auf Höhe
Haus Ringstraße Nr. am rechten Fahrbahnrand.
7. An der Kreuzung im Bereich Sportzentrum in Richtung Bezirksgrenze am linken Fahrbahnrand.
8. An der Kreuzung Hotel Kristall in Richtung Sportzentrum am rechten Fahrbahnrand der
Seekarstra ße.

9. An der Ausfahrt Seekarstraße auf die B 99 - Römerstraße im Bereich Hotel Perner am rechten
Fahrbahnrand.
10. An der Einfahrt B 99 - Römerstraße in die Seekarstraße im Bereich Hotel Perner am rechten
Fa hrba hnra nd.

Sämtliche Verbotszeichen in rückstrahlender Ausführung, sind an gut sichtbarer Stelle bei den jeweiligen
Einfa hrten a ngebracht.
lll. Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft und wird mit deren
Entfernen wieder außer Kraft gesetzt.
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